
Informationen über die einzelnen Leistungsarten sowie die Unterlagen, die dem Antrag 
beizufügen sind: 

 
 

1. Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung 
Berücksichtigungsfähig sind Kosten für ein- und mehrtägige Fahrten der Schule im Rahmen der 
schulrechtlichen Bestimmungen sowie entsprechende Fahrten von Kindertageseinrichtungen. 
 
Benötigt wird zur Antragstellung ein Nachweis der Schule/ Kindertageseinrichtung über Kosten, 
Termin und Zahlungsmodalitäten (z.B. Elternbrief). 
 

2. Schülerbeförderungskosten 
Berücksichtigt werden die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten 
Bildungsganges entstehenden Beförderungskosten, soweit diese nicht durch Zuschüsse Dritter 
gefördert werden oder es zumutbar ist, diese aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 
 
Zur Antragstellung ist in jedem Fall der ablehnende Bescheid zur Übernahme von 
Beförderungskosten des Schulträgers vorzulegen. 
 

3. Ergänzende angemessene Lernförderung 
Übernommen werden können Aufwendungen für Lernförderung, die den ortsüblichen Sätzen 
entsprechen. 
 
Zur Antragstellung legen Sie bitte eine detaillierte Bestätigung der Schule (Anlage Lernförderung), 
Angaben zum gewählten Nachhilfeanbieter sowie ggfs. das letzte Zeugnis des Kindes vor. 
 

4. Gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule/ Kindertageseinrichtung/ Hort 
Pro Mittagessen ist ein Eigenanteil in Höhe von 1,00 Euro selbst zu erbringen (Kosten der 
Haushaltsersparnis). 
 
Zur Antragstellung benötigen Sie eine Rechnung der Schule/ Kindertageseinrichtung/ eines 
anderen Leistungserbringers, alternativ einen Nachweis über bereits entstandene Kosten (z.B. 
Kontoauszug). 
 

5. Teilhabe am sozialen Leben  
Die Leistung kann eingesetzt werden für Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur 
und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern (z.B. Musikunterricht), angeleitete 
Aktivitäten der kulturellen Bildung (z.B. Museumsbesuche), die Teilnahme an (Ferien-)Freizeiten, 
wie auch für Baby- oder Kleinkindergruppenangebote (z.B. PEKIP, Babyschwimmen, etc). 
 
Zur Antragstellung legen Sie bitte einen Nachweis über die entstehenden oder bereits 
entstandenen Kosten (Vereinsbeiträge, Kursgebühren, etc.) vor. 

 
 
Falls schon jetzt bekannt, können Sie hier den Verein oder Anbieter der Leistung (Lernförderung, 
Musikunterricht, usw.) eintragen: 
 
 

6.  
 

 

 


